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 Veröffentlicht am 27.02.2012

Norm

VersVG §56

1. VersVG § 56 heute

2. VersVG § 56 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Bei der Erstrisikoversicherung verp3ichtet sich der Versicherer, einen Schaden im Rahmen der Versicherungssumme

jedenfalls zu ersetzen, ohne dass das allfällige Vorliegen einer Unterversicherung zu prüfen ist. Bei einer Versicherung

auf erstes Risiko entschädigt der Versicherer jeden Schaden bis zur Höhe der Versicherungssumme voll. Die

Proportionalitätsregel des § 56 VersVG wird ausgeschaltet. Der Versicherer trägt hier bis zur Höhe der

Versicherungssumme das „erste Risiko“ ohne Rücksicht auf den Versicherungswert. Soweit der Schaden die

Versicherungssumme übersteigt, hat ihn der Versicherungsnehmer zu tragen.Bei der Erstrisikoversicherung

verp3ichtet sich der Versicherer, einen Schaden im Rahmen der Versicherungssumme jedenfalls zu ersetzen, ohne

dass das allfällige Vorliegen einer Unterversicherung zu prüfen ist. Bei einer Versicherung auf erstes Risiko entschädigt

der Versicherer jeden Schaden bis zur Höhe der Versicherungssumme voll. Die Proportionalitätsregel des Paragraph

56, VersVG wird ausgeschaltet. Der Versicherer trägt hier bis zur Höhe der Versicherungssumme das „erste Risiko“

ohne Rücksicht auf den Versicherungswert. Soweit der Schaden die Versicherungssumme übersteigt, hat ihn der

Versicherungsnehmer zu tragen.
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